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Betrifft: Entwurf einer Novelle mit der das 
Bundesbehindertengesetz geändert wird; 

Das wirtschafts forum der Führungskräfte erlaubt sich nach 
erfolgter Durchsicht oben angeführten Novellierungsentwurfes, 
wie folgt dazu Stellung zu nehmen: 

Aus Sicht des Wirtschafts forums der Führungskräfte bedauern 
wir, daß an den, in unseren Augen wesentlichen Punkten 
keinerlei Änderung vorgenommen wird. Das Behinderteneinstel­
lungsgesetz soll primär dazu dienen, Behinderten einen akzep­
tablen Arbeitsplatz zu beschaffen~ In mehreren Erhebungen 
wurde klar festgestellt, daß die verantwortlichen Personal­
chefs hauptsächlich deshalb vor der Einstellung von Behinder­
ten zurückschrecken, weil der Kündigungsschutz als besonders 
ausgeprägt betrachtet wird. Diese gutgemeinte, beson-
dere Sicherung für die Beibehaltung des Arbeitsplatzes eines 
Behinderten, wird in der Praxis contraproduktiv wirksam. 

Unser Vorschlag lautet daher: Jeder Behinderte soll ab in 
Kraft treten dieser Novellierung die Wahlmöglichkeit haben, 
entweder zum bisher üblichen Kündigungsschutz einen Arbeits­
platz annehmen zu können oder wenn er dies nicht wünscht sich 
aussuchen zu dürfen, daß er nach Q'en sonst üblichen gesetzli­
chen Bedingungen einen Arbeitsplatz erhalten kann. 
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Als einzige Erweiterung würden wir vorschlagen, daß im Falle 
einer Anfechtung einer Kündigung das zuständige Arbeitsge­
richt einen mit Behindertenfragen erfahrenen Sachverständigen 
als Beisitzer beantragen kann. wir sind überzeugt davon, daß 
diese Regelung zu wesentlich humaneren Bedingungen für Behin­
derte und einem vermehrten Wiedereintritt in das Berufsleben 
wesentlich beitragen kann. 

Gleichzeitig erlauben wir uns anzumerken, daß wenn ein Be­
trieb trotz Ansuchen um Zuweisung eines Behinderten diesen 
Behinderten mangels Existenz nicht erhalten kann, es nicht 
ganz leicht zu verstehen ist, daß trotzdem eine Ausgleichsta­
xe zu bezahlen ist. 

wir übersenden 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme dem 
Präsidium des Nationalrates. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

WIRTSCHAFTSFORUM DER FÜHRUNGSKRÄFTE 

-M~~.r.er 

Geschäftsführer 

6/SN-301/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




